


Kooperationsvereinbarung
Die Katholischen Kirchengemeinden
1. St. xxx, xxx, vertreten durch den Kirchenvorstand, und
2. St. xxx, xxx, vertreten durch den Kirchenvorstand,
3. St. xxx, xxx, vertreten durch den Kirchenvorstand,
4. St. xxx, xxx, vertreten durch den Kirchenvorstand,
vereinbaren hiermit die Kooperation zur trägerübergreifenden Verwaltungsleitung in den Kirchengemeinden.

Präambel
Mit der Bildung von Pastoralen Räumen zum xx.xx.2024 im Bistum Münster gehören die beteiligten Kirchengemeinden einem gemeinsamen Pastoralem Raum an. Die Verwaltungsleitung soll dann auf dieser Ebene Aufgaben wahrnehmen können.
Bis zur Gründung eines Verbandes auf Kreisebene in den Grenzen des Kreisdekanats vereinbaren die beteiligten Kirchengemeinden zum xx.xx.2024 die nachfolgende Kooperation auf der Verwaltungsebene.

§ 1 Trägerübergreifende Verwaltungsleitung
(1) Die mit Arbeitsvertrag vom xx.xx.2024 in der Kirchengemeinde St. xxx, xxx  angestellte Verwaltungsleitung Herr/Frau xxx wird zum xx.xx.2024 mit jeweils einem begrenzten Beschäftigungsumfang zu den kath. Kirchengemeinden als trägerübergreifende Verwaltungsleitung abgeordnet.

(2) Die Kirchengemeinde St. xxx, xxx verpflichtet sich, die Verwaltungsleitung für die Aufgaben der trägerübergreifenden Verwaltungsleitung freizustellen. 
§ 2 Dienstrechtliche Stellung der Verwaltungsleitung
(1) Zwischen der beteiligten Kirchengemeinde zu xxx als Dienstgeber und der Verwaltungsleitung wird eine entsprechende Vereinbarung als Vertragsbestandteil im Arbeitsvertrag aufgenommen.
 
(2) Die beteiligte Kirchengemeinde zu xxx bleibt damit auch für die Verpflichtungen gegenüber der Verwaltungsleitung aus der entsprechenden zusätzlichen Vereinbarungen weiter alleiniger Dienstgeber der Verwaltungsleitung.

(3) Soweit die Verwaltungsleitung im Rahmen der trägerübergreifenden Verwaltungsleitung handelt unterliegt er/sie jedoch ausschließlich den Weisungen der jeweiligen Pfarreien

§ 3 Öffentlich-rechtliche Kostenerstattung
Das Bistum Münster erstattet der dem Dienstgeber die jährlich anfallenden Bruttopersonalkosten. Darüberhinausgehende Personal- und Sachkosten werden durch den Dienstgeber getragen. Die Pfarrei St. xxx, erstattet der Kirchengemeinde xxx die anteiligen Personal- und Sachkosten in Höhe von xx%.

§ 4 Dauer des Vertrags, Kündigung
Die Kooperationsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie endet jedoch ohne, dass es eine Kündigung bedarf, wenn die Anstellungsträgerschaft auf den Verband auf Kreisebene in den Grenzen des Kreisdekanats übergeht.
Sie kann von jeder der beteiligten Kirchengemeinden unter Einhaltung einer sechsmonatigen Frist zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. 
§ 5 Schiedsvereinbarung
Bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag soll der Schlichtungsausschuss beim Generalvikariat angerufen werden.
Münster, _________________	
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